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1. ANLASS UND ZIELSETZUNG 

 

Der Gemeindeverwaltungsverband Mittleres Kochertal möchte mit der Fortschreibung des Flächennut-

zungsplans im Gebiet der Stadt Forchtenberg das Gewerbegebiet Rauhbusch und Allmand Osterweite-

rung und im Gebiet der Stadt Niedernhall Flächen zum Grundschulbau, für sportliche Einrichtungen so-

wie für den Gemeinbedarf für soziale Einrichtungen bereitstellen und planerisch zur weiteren Entwick-

lung vorbereiten. Ferner möchten die Stadt Forchtenberg und die Stadt Niedernhall Flächen für Wohn-

mobil-Stellplätze bereitstellen. 

Als Beitrag zur Bewertung des Eingriffs in den Naturhaushalt im Zuge des Genehmigungsverfahrens war 

eine artenschutzrechtliche Relevanzuntersuchung (AR) durchzuführen. In ihr wurde auf der Grundlage 

der Habitatstrukturen ermittelt, welche Tierartengruppen in den Plangebieten vorkommen und ob durch 

das Vorhaben für bestimmte Arten bzw. Artengruppen Verbotstatbestände gegen § 44 Abs. 1 BNatSchG 

erfüllt werden können. Durch die AR wird der Inhalt einer gegebenenfalls erforderlichen speziellen arten-

schutzrechtlichen Prüfung (SaP) inhaltlich auf das notwendige Maß eingegrenzt. In einer SaP werden 

jene Populationen von Arten gezielt umfassend untersucht und bezüglich des Eingriffs naturschutzrecht-

lich bewertet werden, die in der vorausgegangenen AR als naturschutzrechtlich relevant ermittelt wurden. 

Die artenschutzrechtliche Relevanzuntersuchung wurde durch Herrn Dipl.-Biol. Dieter Veile (Obersulm) 

durchgeführt, die Ergebnisse sind im vorliegenden Bericht dargelegt. 

 

2.  RECHTLICHE GRUNDLAGEN 

 

Auf europäischer Ebene gelten die artenschutzrechtlichen Vorgaben der „Richtlinie des Rats vom 21. 

Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen“ oder 

„Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie“ (92/43/EWG FFH-RL) sowie die „Richtlinie des Rats vom 02. April 1997 

über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten“ oder „EU-Vogelschutzrichtlinie“ (2009/147/EG VS-RL). 

Diese Vorgaben wurden durch das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 01.03.2010 in unmittel-

bar geltendes Bundesrecht umgesetzt. Aufgrund der Zugriffsverbote und Regelungen der §§ 44 Abs. 1, 5 

und 6 ergibt sich für Planvorhaben, durch die Verbotstatbestände erfüllt werden könnten, die Anforde-

rung, eine Spezielle Artenschutzrechtliche Prüfung zu erstellen. 

Grundsätzlich gilt § 44 Abs. 1 BNatSchG für alle besonders geschützten Tier- und Pflanzenarten bzw. 

alle streng geschützten Tierarten und die europäischen Vogelarten. Nach § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG 

beziehen sich die artenschutzrechtlichen Bestimmungen bei nach § 15 BNatSchG zulässigen Eingriffen 

in Natur und Landschaft und nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässigen Vorhaben im Sinne 

des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG auf die europäisch geschützten Arten nach Anhang IV der FFH-RL 

sowie die europäischen Vogelarten nach der VS-RL. Zeichnet sich für diese Artengruppen durch ein 

Vorhaben die Erfüllung von Verbotstatbeständen ab, so kann zur Erteilung einer Ausnahmegenehmi-

gung § 45 Abs. 7 BNatSchG zur Anwendung kommen.  

Alle weiteren Tier- und Pflanzenarten sind ebenso als Bestandteil des Naturhaushalts im Rahmen der 

Eingriffsregelung, gegebenenfalls mit besonderem Gewicht in der Abwägung oder auch nach anderen 

Rechtsgrundlagen (z.B. Belang i. S. d. § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB) zu berücksichtigen. Dabei ist der Hin-
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weis in § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG zu beachten, dass (außer Vogelarten und „FFH-Arten“) solche 

Arten betroffen sind, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 aufgeführt sind. Dies sind 

Arten, die in ihrem Bestand gefährdet sind und für die die Bundesrepublik Deutschland in hohem Maße 

verantwortlich ist. Hierunter fallen alle ausschließlich national streng und besonders geschützten Arten, 

denen z. T. in Baden-Württemberg durch das Zielartenkonzept ein zusätzliches planerisches Gewicht 

zugemessen wurde. Diese Artengruppen werden im Rahmen der Eingriffsregelung nach § 15 BNatSchG 

berücksichtigt. Auf diese Vorgehensweise verweist die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Na-

turschutz Baden-Württemberg (LUBW).  

 

3. METHODIK DER ARTENSCHUTZRECHTLICHEN RELEVANZUNTERSUCHUNG 

 

Die artenschutzrechtliche Relevanzuntersuchung dient der Klärung der Frage, ob Arten nach Anhang IV 

der FFH-RL und europäischen Vogelarten durch ein Vorhaben betroffen sein können und damit prüfrele-

vant sind. Bedarfsweise ist auf dieser Basis eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (SaP) zu erstel-

len (Prüfung von Verbotstatbeständen gegen § 44 Abs. 1 BNatSchG). 

Zur Abschätzung einer möglichen Betroffenheit der Arten wurden im Sinne einer Habitatpotentialanalyse 

die örtlichen Biotopstrukturen auf ihre Habitateignung überprüft (Ausschlusskriterium: Habitatanspruch). 

Ferner wurde die Datenbank der LUBW bezüglich den dort angeführten „Arten der FFH-Richtlinie mit 

Vorkommen in Baden-Württemberg“ ausgewertet. Dabei wurde anhand ihrer Artensteckbriefe geprüft, für 

welche dieser Arten Vorkommen in den Plangebieten ausgeschlossen werden können (Ausschlusskrite-

rium: Verbreitung).  

 

4. PLANGEBIETE UND STRUKTUREN 

 

4.1 STADT FORCHTENBERG, GEWERBEGEBIET RAUHBUSCH 

 

Das Plangebiet (Abb. 1) wird vollständig intensiv ackerbaulich genutzt, wobei die Ackerflur von wenigen 

grasbewachsenen Wegen gequert wird. Entlang der L1046 befinden sich mehrere Obstbäume, wobei ein 

großer Birnbaum an der Einmündung eines in nördlicher Richtung führenden Feldweges über diverse 

Höhlen verfügt. Beidseitig des leicht in das Gelände eingetieften Feldwegs befinden sich ebenfalls Rei-

hen älterer Obstbäume, die in der ansonsten einförmigen Landschaft als tierökologisch bereichernde 

Strukturen wirken und von diversen Vogelarten als Ansitz- oder Singwarten genutzt werden. Die Bö-

schungen unter diesen Baumreihen werden entsprechend der guten Nährstoffversorgung von Grünland 

der Ausprägung als frische Fettwiese eingenommen, deren Vegetation durch die Dominanz starkwüchsi-

ger Obergräser und eine stark vermindertem Kräuteranteil charakterisiert ist. Südwestlich erstreckt sich 

das bereits bestehende Gewerbegebiet, westlich grenzen die L1048 und der Wald im Bereich der Wald-

siedlung an, und in der weiteren Umgebung setzt sich das Plangebiet arm an Strukturen mit weiteren 

Ackerflächen fort. Die nachfolgenden Abbildungen 1-6 sollen einen Eindruck der örtlichen Situation bie-

ten: 
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Abb. 1: Lage des Plangebiets (farbig unterlegt) zur 
Erweiterung des Gewerbegebiets Rauhbusch  
 

 
Abb. 2: Großer Birnbaum an der L1046 mit mehre-
ren Höhlen, im Hintergrund Obstbaumreihe 
 

 
Abb. 3: Feldweg mit Obstbaumreihen auf schmalen 
grasbewachsenen Böschungen  
 

 
Abb. 4: Plangebiet mit intensiv genutzter Ackerfläche 
östlich des bestehenden Gewerbegebiets 
 

 
Abb. 5: Südöstliche Umgebung des Plangebiets mit 
ebenfalls intensiv genutzter Ackerfläche 

 
Abb. 6: Nordöstlicher Teil des Plangebiets mit sich 
nach Osten fortsetzenden Ackerflächen 
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4.2 STADT FORCHTENBERG, ALLMAND - OSTERWEITERUNG 

 

Das Plangebiet (Abb. 7) zwischen der L1045 und der Straße Allmand wird landwirtschaftlich in Form von 

Ackerflächen und extensiv genutztem Grünland bewirtschaftet. Die Gottfried-Müller-Straße grenzt das 

Plangebiet im Westen gegen die Fa. „Müller Co-ax“, verläuft in erhöhter Position gegenüber dem Plan-

gebiet und wirkt dadurch für die gewerblichen Einrichtungen als Hochwasserschutz. Die nach Osten 

abfallende Straßenböschung sowie die leicht südwärts geneigte Böschung der L1045 werden von arten-

armem Grünland mit starkwüchsigen Obergräsern eingenommen, die das Wachstum von Kräutern mi-

nimieren. Tierökologisch relevante Zusatzstrukturen wie Steinansammlungen sind nicht vorhanden. Wei-

tere Abschnitte des Banketts der L1045 sowie eines in nördlicher Verlängerung der Gottfried-Müller-

Straße verlaufenden asphaltierten Feldwegs zum Büschelhof sind ebenfalls im Plangebiet enthalten und 

weisen Verkehrsgrün in Form von Gehölzen auf. Nördlich und östlich grenzen weitere Ackerflächen an 

das Plangebiet. Südlich des Plangebiets erstreckt sich extensiv genutztes Grünland der Kochertalaue, in 

der im Kontext der  Wasserrahmenrichtlinie ein Tümpel mit Verbindung zum Kocher angelegt wurde. Die 

nachfolgenden Abbildungen 7-12 bieten einen Eindruck der örtlichen Gegebenheiten: 

 

 
 
 

 
Abb. 7: Lage des Plangebiets (farbig unterlegt) zur 
Erweiterung des Gewerbegebiets 
 

 
Abb. 8: Böschung der  Gottfried-Müller-Straße mit 
Fa. „Müller Co-ax“ und zentralem Plangebiet 

 
Abb. 9: Feldweg am südlichen Rand des Plangebiets 
mit angrenzendem Grünland am Kocher  
 

 
Abb. 10: Feldweg am südlichen Rand des Plange-
biets mit angrenzendem Grünland am Kocher 
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Abb. 11: Südliche Böschung der L1045 im Norden 
des Plangebiets 

 
Abb. 12: Bankette des Feldwegs zum Büschelhof im 
Norden des Plangebiets im Anschluss an die L1045 

 

 

 

4.3 STADT FORCHTENBERG, FLÄCHE FÜR WOHNMOBIL-STELLPLÄTZE 

 

Das Plangebiet (Abb. 13) befindet sich südlich des Friedhofs und wird von einer extensiv genutzten Wie-

se eingenommen, die einige wenige Obstbäume und eine Säulenpappel enthält. Einer der Apfelbäume 

enthält mehrere, teilweise sehr großvolumige Höhlen. Das Grünland enthält mit dem Stumpfblättrigen 

Ampfer (Rumex obtusifolius) eine wertvolle Larvalfutterpflanze des Großen Feuerfalters. Tierökologisch 

relevante Zusatzstrukturen wie Totholz oder Steinhäufen fehlen in der Fläche. Westlich wird die Fläche 

vom Wölfinger Bach begrenzt. Das weitere Umfeld der Fläche wird von Kleingärten und Grünland einge-

nommen. Die nachfolgenden Abbildungen 13-18 bieten einen Eindruck der örtlichen Gegebenheiten: 

 

 
Abb. 13: Lage des Plangebiets (farbig unterlegt) für 
Wohnmobil-Stellplätze 
 

 
Abb. 14: Blick auf das Plangebiet aus südöstlicher 
Richtung mit Obstbäumen auf Grünland 

 
 
 
 



 

Arbeitsgemeinschaft Wasser 
und Landschaftsplanung 
Dipl.-Biol. Dieter Veile 
Amselweg 10 
74182 Obersulm 

Artenschutzrechtliche Relevanzuntersuchung 

zur Fortschreibung des Flächennutzungsplans  
GVV Mittleres Kochertal, Hohenlohekreis                                           April 2017 

 

 9 

 

 
Abb. 15: Alter Apfelbaum mit mehreren großvolumi-
gen Höhlen  
 

 
Abb. 16: Blick auf das Plangebiet aus südwestlicher 
Richtung  
 

 

 
Abb. 17: Stumpfblättriger Ampfer als Futterpflanze 
des Großen Feuerfalters 

 
Abb. 18: Wölfinger Bach als westliche Grenze des 
Plangebiets 

 

 

4.4 STADT NIEDERNHALL, FLÄCHE ZUM GRUNDSCHULBAU UND FÜR SPORTLICHE EINRICH-

TUNGEN, BRÜCKENWIESENWEG  

 

Das Plangebiet (Abb. 19) liegt östlich des Brückenwiesenwegs, welcher von einer Ahornbaumreihe be-

gleitet wird. Sein südlicher Teil beinhaltet einige Tennisplätze mit einer umgebenden Zierrasenfläche, 

einen Parkplatz mit einigen Ahornbäumen; der nördliche Teil des Plangebiets wird als Grünland genutzt. 

Dem nährstoffreichen Standort entsprechend ist das Grünland als frische Fettwiese mit einem unterge-

ordneten Kräuteranteil ausgeprägt. Zwischen beiden Teilen des Plangebiets verläuft ein Weg, der zur 

Seite der Tennisanlage von einer Ahornbaumreihe begleitet wird. Die im Plangebiet vorhandenen Bäume 

enthalten keinerlei Höhlen. Die nachfolgenden Abbildungen 19-24 veranschaulichen die örtlichen Gege-

benheiten: 
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Abb. 19: Lage des Plangebiets (farbig unterlegt) zum 
Grundschulbau und Sporteinrichtungen 
 

 
Abb. 20: Tennisanlagen mit Zierrasen im südlichen 
Teil des Plangebiets 
 

 

 
Abb. 21: Parkplatz zwischen dem Brückenwiesen-
weg und den Tennisplätzen  
 

 
Abb. 22: Größerer Ahornbaum beim Parkplatz ohne 
Höhlen 
 

 
Abb. 23: Zierrasen mit Ahornbaumreihe nördlich der 
Tennisplätze 
 

 
Abb. 24: Extensiv genutztes Grünland im nördlichen 
Plangebiet  
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4.5 STADT NIEDERNHALL, GEMEINBEDARFSFLÄCHE FÜR SOZIALE EINRICHTUNGEN, BAHN-

HOFSTRASSE 

 

Das sehr kleindimensionierte Plangebiet (Abb. 25) umfasst einen Bereich um den ehemaligen Bahnhof, 

der den von Hecken umgebenen Recyclinghof der Stadt Niederhall beinhaltet. Das direkte Umfeld des 

einstigen Bahnhofgebäudes wird von Zierrasen und asphaltierten Wegen eingenommen. Zum östlich 

gelegenen Bächbergweg bildet eine strauchbewachsene Böschung die Peripherie des Plangebiets. Im 

weiteren Umfeld befinden sich Kleingärten und diverse kleinere Gehölzgruppen. Die nachfolgenden Ab-

bildungen 25-30 bieten einen Eindruck der örtlichen Gegebenheiten: 

 

  

 
Abb. 25: Lage des Plangebiets (farbig unterlegt) im 
Umfeld des ehemaligen Bahnhofgebäudes 
 

 
Abb. 26: Ehemaliges Bahnhofgebäude ohne tieröko-
logisch relevante Nischen und Spalten  
 

 
Abb. 27: Westlicher Bereich des Plangebiets mit 
Kleingärten im Hintergrund  
 

 
Abb. 28: Recyclinghof mit umgebender brombeer-
reichen Hecke  
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Abb. 29: Strukturloser Zierrasen im Umfeld des 
ehemaligen Bahnhofgebäudes  
 

 
Abb. 30: Östlicher Teil des Plangebiets mit Zierrasen 
und strauchbewachsener Böschung 

 

 

4.6 STADT NIEDERNHALL, FLÄCHE FÜR WOHNMOBIL-STELLPLÄTZE UND BAD 

 

Das Plangebiet (Abb. 31) wird überwiegend von extensiv gepflegtem Grünland eingenommen, das teil-

weise aufgrund starken Befahrens mit PKW stark geschädigt ist. Der ungestörtere Bereich der Wiese 

enthält mit dem Stumpfblättrigen Ampfer (Rumex obtusifolius) eine wertvolle Larvalfutterpflanze des 

Großen Feuerfalters. Der südwestliche Bereich des Plangebiets südlich des Bads wurde als Kirsch-

baumwiese angelegt. In ihr ist – allerdings knapp außerhalb des Plangebiets - landschaftsparkartig ein 

kleiner Bachlauf angelegt, der zwei Teiche speist. Nördlich nähert sich das Plangebiet an den Kocher mit 

seinem Ufergehölz an. Das weitere Umfeld wird von extensiv genutztem Grünland eingenommen. Die 

nachfolgenden Abbildungen 31-36 bieten einen Eindruck der örtlichen Situation. 

 

 
Abb. 31: Lage des Plangebiets (farbig unterlegt) 
östlich und südlich des Bades 
 

 
Abb. 32: Grünland im östlichen Plangebiet mit star-
ken Spuren mechanischer Belastung  
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Abb. 33: Extensiv genutztes Grünland im Osten des 
Plangebiets mit Stumpfblättrigem Ampfer  
 

 
Abb. 34: Kirschbaumwiese südlich des Bades (liegt 
nur teilweise im Plangebiet)  
 

 
Abb. 35: Künstlicher Teich mit einzelnen Wasser-
pflanzen im Südwesten der Kirschbaumweise 
 

 
Abb. 36: Künstlicher Bachlauf als Zufluss des Tei-
ches konzipiert 

 

 

5.  VORHABENBEDINGTE WIRKFAKTOREN 

 

Die durch ein Vorhaben zu erwartenden Wirkungen verweisen auf die mögliche Betroffenheit von Arten. 

Im Fall der Umsetzung der Planungsvorhaben zeichnen sich im zeitlichen Wechsel Wirkfaktoren ab, 

welche europarechtlich und national streng geschützte Tierarten (Vogelarten, Arten nach Anhang IV der 

FFH-Richtlinie; ausgeschlossen wurden wassergebundene Artengruppen) erheblich und nachhaltig be-

einträchtigen und somit gegen § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen könnten. Dabei kann zwischen zeitlich 

befristeten, reversiblen Beeinträchtigungen und fortwährenden Beeinträchtigungen differenziert werden: 
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Baubedingte Wirkfaktoren 

Wirkfaktor Tierökologischer Wirkmechanismus Potentiell betroffen 

Rodung von Gehölzen in 

Baufeldern 

 

 

 

Erdmodellierungsarbeiten in 

Baufeldern 

 

 

Flächenbeanspruchung 

durch Baustellenwege  

 

 

Verdichtung des Bodens im 

Bereich von Baustellenwe-

gen 

 

 

 

 

Lärmeinträge durch Bautä-

tigkeit 

 

 

Tötung fluchtunfähiger Arten in Fortpflan-

zungs-, Entwicklungs- oder Ruhestätten  

(v.a. Winterquartiere) 

 

 

Tötung fluchtunfähiger Individuen 

 

 

 

Zeitweiliger Verlust von Habitatflächen  

 

 

 

Tötung fluchtunfähiger Arten in Fortpflan-

zungs-, Entwicklungs- oder Ruhestätten  

(v.a. Winterquartiere) 

 

Unterbindung von Rückzug (Winterquartier)  in 

lockerer Erde, Zerstörung von Wirtspflanzen 

 

qualitative Abwertung von Fortpflanzungs- und 

Nahrungshabiaten und können zu Meide- bzw. 

Ausweichverhalten führen 

 Vögel  

 Haselmaus 

 Fledermäuse 

 Holzkäfer 

 

 Haselmaus 

 Reptilien 

 Schmetterlinge 

 

 Haselmaus 

 Reptilien 

 Schmetterlinge 

 

 Reptilien 

 Schmetterlinge 

 

 

 Reptilien 

 Schmetterlinge 

 

 Vögel 

 

 

Anlagebedingte Wirkfaktoren 

Wirkfaktor Tierökologischer Wirkmechanismus Potentiell betroffen 

Nutzungsänderung bisher 

nicht überformter Freiflächen 

Verlust von Fortpflanzungsstätten bzw. Ent-

wicklungshabitaten, Nahrungshabitaten und 

Winterquartieren 

 

  

 

 Vögel  

 Haselmaus 

 Fledermäuse 

 Reptilien 

 Schmetterlinge 

 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Wirkfaktor Tierökologischer Wirkmechanismus Potentiell betroffen 

Einträge von Geräuschen, 

menschliche Anwesenheit 

Störungen bedingen die qualitative Abwertung 

von Fortpflanzungs- und Nahrungshabitaten 

und können zu Meide- bzw. Ausweichverhal-

ten führen 

 

 Vögel  
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6. BESTAND UND BETROFFENHEIT DER GESCHÜTZTEN ARTEN 

 

Bei einer Begehung am 19.03., am 30.03. und am 06.04.2017 wurden die beschriebenen Strukturen in 

den Plangebieten hinsichtlich ihrer Habitateignung für planungsrelevante Artengruppen (europäische 

Vogelarten, Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie) bewertet. Der nachfolgenden Tabellen bieten eine 

Übersicht über diese Taxa, mögliche Vorkommen, Einschätzung der Population/en, Einschätzung der 

Beeinträchtigung/en und Handlungsempfehlungen für das weitere Vorgehen: 

 

6.1 STADT FORCHTENBERG, GEWERBEGEBIET RAUHBUSCH 

 

Artengruppe Vorkommen 
im Plange-
biet möglich 

1. Einschätzung der Population/en 
2. Einschätzung der Beeinträchtigung 
3. Handlungsempfehlungen  

Vogelarten 
 
 
 
 
 

 

ja 1. Brutvorkommen von Höhlenbrütern und mehreren Vogelarten, 
die ihre Nester in Ästen und Zweigen von Bäumen und Sträuchern 
anlegen, müssen für das Plangebiet und dessen Umfeld als mög-
lich erachtet werden. Für die weitläufigen Ackerflächen ist sicher 
mit Vorkommen der Feldlerche zu rechnen. 
 
2. Durch die Rodung von Gehölzen und die Überbauung von 
Ackerfläche können Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG erfüllt werden. Sollten diese Arbeiten während der 
Brutperiode erbracht werden, so können außerdem Verbotstatbe-
stände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG erfüllt werden. Verstöße 
gegen § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG sind aufgrund der bereits ge-
gebenen Vorbelastungen durch das angrenzende, bereits beste-
hende Gewerbegebiet für die vorhandenen gehölzbrütenden Arten 
nicht zu erwarten. 
 
3. Durch die Beachtung der gesetzlichen Rodungsfrist gemäß §39 
Abs. 5 BNatSchG außerhalb der Zeit vom 1. März bis zum 30. 
September sind Verbotstatbestände gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (Tötungen von Individuen) zu vermeiden.  
Der Verlust von Baumhöhlen als regelmäßig genutzte Fortpflan-
zungsstätten i. S. v. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG kann durch die 
Ausbringung von Nistkästen (Höhlen, Halbhöhlen) wirkungsvoll 
kompensiert werden.  
 
Konkrete Untersuchungen der Vogelfauna ermöglichen genauere 
Erkenntnisse zum erforderlichen Umfang der Eingriffskompensati-
on. 
 

Säugetiere 
 
Fledermausarten 

 
 

ja 
 
 

 
 
1. Die im Plangebiet vorhandenen Baumhöhlen eignen sich als 
Quartier für diverse Fledermausarten. Vorkommen in den Höhlen 
der vorhandenen Obstbäume können nicht ausgeschlossen wer-
den.  
 
2. Durch die Rodung von Gehölzen können Verbotstatbestände 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG erfüllt werden.  
 
3. Endoskopische Kontrolle von Höhlen in Bäumen und Verbrin-
gung von eventuell vorgefundenen Individuen unter Abstimmung 



 

Arbeitsgemeinschaft Wasser 
und Landschaftsplanung 
Dipl.-Biol. Dieter Veile 
Amselweg 10 
74182 Obersulm 

Artenschutzrechtliche Relevanzuntersuchung 

zur Fortschreibung des Flächennutzungsplans  
GVV Mittleres Kochertal, Hohenlohekreis                                           April 2017 

 

 16 

mit der Naturschutzbehörde in eine Fledermausauffangstation. 
 

Reptilienarten 
 
 
 
 

  ja 1. Im Plangebiet können die Böschungen des Hohlwegs Vorkom-
men der Zauneidechse aufweisen. 
 
2. Durch das Vorhaben können Verbotstatbestände gegen § 44 
Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG erfüllt werden. 
 
3. Konkrete Untersuchungen führen zu genaueren Erkenntnissen  
zum erforderlichen Umfang der Eingriffskompensation.  
 

Schmetterlinge nein 1. Im Plangebiet kommen keine Nahrungspflanzen der europa-
rechtlich geschützten Arten Großer Feuerfalter, Spanische Fahne, 
Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling und Nachtkerzenschwär-
mer vor. Vorkommen sind daher ausgeschlossen. 
 
2. Durch das Vorhaben können keine Verbotstatbestände gegen § 
44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG erfüllt werden. 
 
3. Keine Handlungsempfehlungen 
 
 

 
 

 

 

6.2 STADT FORCHTENBERG, ALLMAND - OSTERWEITERUNG 

 

Artengruppe Vorkommen 
im Plange-
biet möglich 

1. Einschätzung der Population/en 
2. Einschätzung der Beeinträchtigung 
3. Handlungsempfehlungen  

Vogelarten 
 
 
 
 
 

 

ja 1. Für das Umfeld des Plangebiets (v. a. Ufergehölz des Kochers) 
müssen Brutvorkommen von Höhlenbrütern und mehreren Vogel-
arten, die ihre Nester in Ästen und Zweigen von Bäumen und 
Sträuchern anlegen, als sicher gelten. Möglich sind außerdem 
Vorkommen von Bodenbrütern im Plangebiet. 
 
2. Durch das Vorhaben können Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 
1 Nr. 3 BNatSchG erfüllt werden. Sollten diese Arbeiten während 
der Brutperiode erbracht werden, so können außerdem Verbots-
tatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG erfüllt werden. Ver-
stöße gegen § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG können für den Fall von 
Vorkommen besonders störungsempfindlicher Arten nicht ausge-
schlossen werden. 
 
3. Durch die Beachtung der gesetzlichen Rodungsfrist gemäß §39 
Abs. 5 BNatSchG außerhalb der Zeit vom 1. März bis zum 30. 
September sind Verbotstatbestände gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (Tötungen von Individuen) zu vermeiden.  
Der Verlust von Brutfläche von Bodenbrütern (Feldlerche) kann 
durch die Bereitstellung von Lerchenfenstern kompensiert werden. 
 
Konkrete Untersuchungen der Vogelfauna ermöglichen genauere 
Erkenntnisse zum erforderlichen Umfang der Eingriffskompensati-
on. 
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Säugetierarten 
 
 

nein 1. Vorkommen jeglicher streng geschützter Säugetierarten (Ha-
selmaus, Fledermausarten) sind im Plangebiet aufgrund des Feh-
lens von Strukturen mit Habitateignung ausgeschlossen. Beein-
trächtigungen über das Plangebiet hinaus erfolgen nicht. 
 
2. Durch das Vorhaben werden keine Verbotstatbestände gegen  § 
44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt. 
 
3. Keine Handlungsempfehlungen 
 

Reptilienarten 
 
 
 
 

  ja 1. Die sonnenexponierten Böschungen östlich der Gottfried-Müller-
Straße und südlich der L1045 können der Zauneidechse (Lacerta 
agilis) als Habitat dienen. Überwinterungsmöglichkeiten in Form 
von Hohlräumen im Boden (Mäuse), ein ausreichendes Nahrungs-
angebot sowie Aufwärmplätze sind vorhanden. 
 
2. Durch das Vorhaben können Verbotstatbestände gegen § 44 
Abs. 1 BNatSchG erfüllt werden. 
 
3. Konkrete Bestandserfassungen ermöglichen genauere Erkennt-
nisse zum erforderlichen Umfang der Eingriffskompensation.  
 

Schmetterlinge ja 1. Im Plangebiet kommen Nahrungspflanzen des europarechtlich 
geschützten Großen Feuerfalters (Lycaena dispar f. rutilus) vor, 
Vorkommen sind daher nicht ausgeschlossen. 
 
2. Durch das Vorhaben können Verbotstatbestände gegen § 44 
Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG erfüllt werden. 
 
3. Durch eine konkrete Bestandsuntersuchung können eine mögli-
che Betroffenheit der Art geklärt und entsprechende Maßnahmen 
konzipiert werden. 
 

 

 
 
6.3 STADT FORCHTENBERG, FLÄCHE FÜR WOHNMOBIL-STELLPLÄTZE 

 

Artengruppe Vorkommen 
im Plange-
biet möglich 

1. Einschätzung der Population/en 
2. Einschätzung der Beeinträchtigung 
3. Handlungsempfehlung  

Vogelarten 
 
 
 
 
 

 

ja 1. Brutvorkommen von Höhlenbrütern und mehreren Vogelarten, 
die ihre Nester in Ästen und Zweigen von Bäumen und Sträuchern 
anlegen, müssen für das Plangebiet und dessen Umfeld als sicher 
gelten.  
 
2. Durch die Rodung von Gehölzen können Verbotstatbestände 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG erfüllt werden. Sollten diese 
Arbeiten während der Brutperiode erbracht werden, so können 
außerdem Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
erfüllt werden.  
 
3. Durch die Beachtung der gesetzlichen Rodungsfrist gemäß §39 
Abs. 5 BNatSchG außerhalb der Zeit vom 1. März bis zum 30. 
September sind Verbotstatbestände gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (Tötungen von Individuen) zu vermeiden.  
Der Verlust von Baumhöhlen als regelmäßig genutzte Fortpflan-
zungsstätten i. S. v. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG kann durch die 
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Ausbringung von Nistkästen (Höhlen, Halbhöhlen) wirkungsvoll 
kompensiert werden.  
 
Konkrete Untersuchungen der Vogelfauna ermöglichen genauere 
Erkenntnisse zum erforderlichen Umfang der Eingriffskompensati-
on. 
 

Fledermausarten 
 
 

ja 1. Die im Plangebiet vorhandenen Baumhöhlen eignen sich als 
Quartier für diverse Fledermausarten. Vorkommen in den Höhlen 
können nicht ausgeschlossen werden.  
 
2. Durch die Rodung von Gehölzen können Verbotstatbestände 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG erfüllt werden.  
 
3. Endoskopische Kontrolle von Höhlen in Bäumen und Verbrin-
gung von eventuell vorgefundenen Individuen unter Abstimmung 
mit der Naturschutzbehörde in eine Fledermausauffangstation. 
 

Reptilienarten 
 
 

nein 1. Vorkommen von streng geschützten Reptilien im Plangebiet 
können aufgrund des Fehlens wesentlicher Strukturen ausge-
schlossen werden. 
 
2. Durch das Vorhaben werden keine Verbotstatbestände gegen  § 
44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt. 
 
3. Keine Handlungsempfehlungen 
 

Schmetterlinge ja 1. Im Plangebiet kommen Nahrungspflanzen des europarechtlich 
geschützten Großen Feuerfalters (Lycaena dispar f. rutilus) vor, 
Vorkommen sind daher nicht ausgeschlossen. 
 
2. Durch das Vorhaben können Verbotstatbestände gegen § 44 
Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG erfüllt werden. 
 
3. Durch eine konkrete Bestandsuntersuchung können eine mögli-
che Betroffenheit der Art geklärt und entsprechende Maßnahmen 
konzipiert werden. 
 

 

 
 

6.4 STADT NIEDERNHALL, FLÄCHE ZUM GRUNDSCHULBAU UND FÜR SPORTLICHE EINRICH-

TUNGEN, BRÜCKENWIESENWEG  

 

Artengruppe Vorkommen 
im Plange-
biet möglich 

1. Einschätzung der Population/en 
2. Einschätzung der Beeinträchtigung 
3. Handlungsempfehlung  

Vogelarten 
 
 
 
 

 
 

ja 1. Brutvorkommen von Vogelarten, die ihre Nester in Ästen und 
Zweigen von Bäumen und Sträuchern anlegen, müssen für das 
Plangebiet und dessen Umfeld als sicher gelten.  
 
2. Durch die Rodung von Gehölzen können Verbotstatbestände 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG erfüllt werden, falls diese Arbei-
ten während der Brutperiode durchgeführt werden.  
 
3. Durch die Beachtung der gesetzlichen Rodungsfrist gemäß §39 
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Abs. 5 BNatSchG außerhalb der Zeit vom 1. März bis zum 30. 
September sind Verbotstatbestände gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (Tötungen von Individuen) zu vermeiden.  
 
Konkrete Untersuchungen der Vogelfauna ermöglichen genauere 
Erkenntnisse zum erforderlichen Umfang der Eingriffskompensati-
on. 
 

Säugetierarten 
 
 

nein 1. Vorkommen jeglicher streng geschützter Säugetierarten (Ha-
selmaus, Fledermausarten) sind im Plangebiet aufgrund des Feh-
lens von Strukturen mit Habitateignung ausgeschlossen. Beein-
trächtigungen über das Plangebiet hinaus erfolgen nicht. 
 
2. Durch das Vorhaben werden keine Verbotstatbestände gegen  § 
44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt. 
 
3. Keine Handlungsempfehlungen 
 

Reptilienarten 
 
 

nein 1. Vorkommen von streng geschützten Reptilien im Plangebiet 
können aufgrund des Fehlens wesentlicher Strukturen ausge-
schlossen werden. 
 
2. Durch das Vorhaben werden keine Verbotstatbestände gegen  § 
44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt. 
 
3. Keine Handlungsempfehlungen 
 

Schmetterlinge ja 1. Im Plangebiet kommen Nahrungspflanzen des europarechtlich 
geschützten Großen Feuerfalters (Lycaena dispar f. rutilus) vor, 
Vorkommen sind daher nicht ausgeschlossen. 
 
2. Durch das Vorhaben können Verbotstatbestände gegen § 44 
Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG erfüllt werden. 
 
3. Durch eine konkrete Bestandsuntersuchung können eine mögli-
che Betroffenheit der Art geklärt und entsprechende Maßnahmen 
konzipiert werden. 
 

 

 
 
6.5 STADT NIEDERNHALL, GEMEINBEDARFSFLÄCHE FÜR SOZIALE EINRICHTUNGEN, BAHN-

HOFSTRASSE 

 

Artengruppe Vorkommen 
im Plange-
biet möglich 

1. Einschätzung der Population/en 
2. Einschätzung der Beeinträchtigung 
3. Handlungsempfehlung  

Vogelarten 
 
 
 
 
 

 

ja 1. Brutvorkommen von Vogelarten, die ihre Nester in Ästen und 
Zweigen von Bäumen und Sträuchern anlegen, müssen für das 
Plangebiet und dessen Umfeld als sicher gelten.  
 
2. Durch die Rodung von Gehölzen können Verbotstatbestände 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG erfüllt werden, falls diese Arbei-
ten während der Brutperiode durchgeführt werden.  
 
3. Durch die Beachtung der gesetzlichen Rodungsfrist gemäß §39 
Abs. 5 BNatSchG außerhalb der Zeit vom 1. März bis zum 30. 
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September sind Verbotstatbestände gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (Tötungen von Individuen) zu vermeiden.  
 
Konkrete Untersuchungen der Vogelfauna ermöglichen genauere 
Erkenntnisse zum erforderlichen Umfang der Eingriffskompensati-
on. 
 

Säugetierarten 
 
Haselmaus 
(Muscardinus avel-
lanarius)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fledermausarten 
 

 
 

ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nein 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Habitatansprüche nach Artensteckbrief BfN (Bundesamt für 
Naturschutz): „Die Haselmaus zählt zu den Schläfern oder Bilchen, 
einer Nagetiergruppe, die einen großen Teil des Jahres im Winter-
schlaf verbringt. Während dieser Zeit zehren die Tiere von den 
Fettvorräten, die sie sich im Herbst angefressen haben. Die Ha-
selmaus besiedelt Wälder und Gebüsche. Dort bewegt sie sich 
während der Nacht geschickt von Ast zu Ast auf der Suche nach 
Blüten, Früchten, ölhaltigen Samen, aber auch Insekten. Den Tag 
verbringen die Tiere in selbst gebauten Nestern in Baumhöhlen 
oder versteckt angelegt in dichtem Pflanzenbewuchs.“ 
Die teils mehrstufig aufgebauten Gehölze des Plangebiets und 
dessen direkten Umfelds bietet sowohl ein günstiges Nahrungsan-
gebot an Samen, Beeren und Insekten als auch vielseitige Mög-
lichkeiten zum Bau geschützt liegender Nestkobel und Winterquar-
tiere. Ein Vorkommen der Art muss als sehr wahrscheinlich erach-
tet werden. 
 
2.  Durch die Rodung von Gehölzstrukturen und der damit einher-
gehenden Zerstörung von Tagesverstecken der Haselmaus kön-
nen ganzjährig Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG erfüllt werden.  
 
3. Konkrete Untersuchungen vom Vorkommen ermöglichen ge-
nauere Erkenntnisse zum erforderlichen Umfang der Eingriffskom-
pensation. 
 
 
1. Quartiermäßige Vorkommen von Fledermausarten sind im Plan-
gebiet aufgrund des Fehlens von Strukturen mit Habitateignung 
ausgeschlossen. Beeinträchtigungen über das Plangebiet hinaus 
erfolgen nicht. 
 
2. Durch das Vorhaben werden keine Verbotstatbestände gegen  § 
44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt. 
 
3. Keine Handlungsempfehlungen 
 

Reptilienarten 
 
 
 
 

  ja 1. In den Randbereichen der Gehölzstrukturen sind wesentliche 
Habitatvoraussetzungen für Vorkommen der Zauneidechse (Lacer-
ta agilis) erfüllt. Vorkommen können daher nicht ausgeschlossen 
werden. 
 
2. Durch das Vorhaben können Verbotstatbestände gegen § 44 
Abs. 1 BNatSchG erfüllt werden. 
 
3. Konkrete Untersuchungen führen zu genaueren Erkenntnissen  
zum erforderlichen Umfang der Eingriffskompensation.   
 

Schmetterlinge nein 1. Im Plangebiet kommen keine Nahrungspflanzen der europa-
rechtlich geschützten Arten Großer Feuerfalter, Spanische Fahne, 
Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling und Nachtkerzenschwär-
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mer vor. Vorkommen sind daher ausgeschlossen. 
 
2. Durch das Vorhaben können keine Verbotstatbestände gegen § 
44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG erfüllt werden. 
 
3. Keine Handlungsempfehlungen 
 

 
 

 

6.6 STADT NIEDERNHALL, FLÄCHE FÜR WOHNMOBIL-STELLPLÄTZE UND BAD 

 

Artengruppe Vorkommen 
im Plange-
biet möglich 

1. Einschätzung der Population/en 
2. Einschätzung der Beeinträchtigung 
3. Handlungsempfehlung  

Vogelarten 
 
 
 
 

 
 

ja 1. Brutvorkommen von Vogelarten, die ihre Nester in Ästen und 
Zweigen von Bäumen und Sträuchern anlegen, müssen für das 
Plangebiet und dessen Umfeld als sicher gelten.  
 
2. Durch die Rodung von Gehölzen können Verbotstatbestände 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG erfüllt werden, falls diese Arbei-
ten während der Brutperiode durchgeführt werden.  
 
3. Durch die Beachtung der gesetzlichen Rodungsfrist gemäß §39 
Abs. 5 BNatSchG außerhalb der Zeit vom 1. März bis zum 30. 
September sind Verbotstatbestände gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (Tötungen von Individuen) zu vermeiden.  
 
Konkrete Untersuchungen der Vogelfauna ermöglichen genauere 
Erkenntnisse zum erforderlichen Umfang der Eingriffskompensati-
on. 
 

Säugetierarten 
 
 

nein 1. Vorkommen jeglicher streng geschützter Säugetierarten (Ha-
selmaus, Fledermausarten) sind im Plangebiet aufgrund des Feh-
lens von Strukturen mit Habitateignung ausgeschlossen. Beein-
trächtigungen über das Plangebiet hinaus erfolgen nicht. 
 
2. Durch das Vorhaben werden keine Verbotstatbestände gegen  § 
44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt. 
 
3. Keine Handlungsempfehlungen 
 

Reptilienarten 
 
 

nein 1. Vorkommen von streng geschützten Reptilien im Plangebiet 
können aufgrund des Fehlens wesentlicher Strukturen ausge-
schlossen werden. 
 
2. Durch das Vorhaben werden keine Verbotstatbestände gegen  § 
44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt. 
 
3. Keine Handlungsempfehlungen 
 

Schmetterlinge ja 1. Im Plangebiet kommen Nahrungspflanzen des europarechtlich 
geschützten Großen Feuerfalters (Lycaena dispar f. rutilus) vor, 
Vorkommen sind daher nicht ausgeschlossen. 
 
2. Durch das Vorhaben können Verbotstatbestände gegen § 44 
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Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG erfüllt werden. 
 
3. Durch eine konkrete Bestandsuntersuchung können eine mögli-
che Betroffenheit der Art geklärt und entsprechende Maßnahmen 
konzipiert werden. 
 

 
 

 

Vorkommen weiterer europarechtlich geschützter Arten kommen aufgrund der Strukturen in den Plange-

bieten nicht in Betracht. 
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